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Beitragssatzung für das Jahr 2011 
 
 

zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Rodleben 

 
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom             
05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Fortentwick-
lung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der gemeindlichen Verwaltungs-
tätigkeit vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14) i. V. m. §§ 2 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG LSA) i. d. F. vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58), hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Rodleben in seiner Sitzung am 27.05.2004 mit Beschluss-Nr. 
43/05/04 die Satzung über die Erhebung eines wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages 
beschlossen. Entsprechend § 7 dieser Satzung erlässt der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau 
am …………………… folgende Satzung. 
 

§ 1 
 

Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Rodleben vom 
01.06.2004 (Fläming-Kurier 17.06.2004, in Kraft getreten am 18.06.2004) aus den 
Investitionsaufwendungen der Abrechnungseinheit ermittelt. Der wiederkehrende Beitrag für 
die Abrechnungseinheit Rodleben beträgt für das Jahr 2011 je Quadratmeter 0,58 € des 
Beitragsmaßstabes nach § 6 der genannten Satzung. 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Dessau-Roßlau,  
 
 
 
Koschig 
Oberbürgermeister  (Dienstsiegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage zur Beitragssatzung 
 
 
Berechnung für die Ermittlung des Beitragssatzes für das Jahr 2011 in der Gemeinde 
Rodleben für die Abrechnungseinheit Rodleben gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge vom 01.06.2004. 
 
Abrechnungseinheit Rodleben 
 
Aufwandsverteilung gemäß Satzung 
 
Die Verteilung des Aufwandes ist im § 5 und § 6 der Satzung geregelt. 
 
Die Ausbaukosten für die Maßnahmen im Jahr 2011 betragen: 
 
Ausbaukosten gesamt: 789.312,78 € 405.843,57 € Heidestraße 
  321.817,54 € Beleuchtung (Hauptstraße, Heidestraße, 

Roßlauer Straße, Karl-Marx-Straße,  
Friedrich-Ebert-Straße, Siedlung) 

  61.651,67 € Gehweg Roßlauer Straße 
 
 
Beitragsfähige Kosten: 732.237,11 € 361.109,47 € Heidestraße 
  316.380,20 € Beleuchtung 
  54.747,44 € Gehweg 
 
 
Gemeindeanteil  (43,74 %): 320.280,51 € 
 
Anliegeranteil   (56,26 %): 411.956,60 € 
 
Ermittlung des Beitragssatzes 
 
Der Beitragssatz ist für die Berechnung des Ausbaubeitrages eine entscheidende Größe, 
welche den Aufwand je m² beitragspflichtige Grundstücksgröße darstellt. 
 
Als verteilungsfähige Fläche gemäß Satzung wurde eine Fläche von 709.702 m² ermittelt. 
 
Somit wird der Aufwand durch die verteilungsfähige Fläche geteilt. Der daraus resultierende 
Betrag stellt den Beitragssatz dar. 
 
Jährlicher Aufwand:  411.956,60 € 
Verteilungsfläche:  709.702,00 m² 
Beitragssatz =              0,58 €/m² 
 
Somit ergibt sich ein Beitragssatz von 0,58 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche in der 
Abrechnungseinheit Rodleben für das Jahr 2011. 
 
 


